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Mit dem Begriff der Familie wird zwar häufig Geborgen-
heit, Liebe und Vertrauen verbunden, doch könnte die 
Verwandtschaft zumindest in strafrechtlichen Untersu-
chungen zum Verhängnis werden. Denn durch die Re-
cherche mit Verwandtschaftsbezug können DNA-Daten-
banken auch mit Blick auf die Verwandtschaft einer 
mutmasslichen Täterin resp. eines mutmasslichen Tä-
ters durchforscht werden. Vom Bundesstrafgericht be-
reits 2015 ohne explizite gesetzliche Grundlage als zuläs-
sig erachtet worden, soll die Recherche mit Verwandt-
schaftsbezug nun im Rahmen der Revision des DNA-Pro-
fil-Gesetzes rechtlich verankert werden. Im gleichen Zug 
soll auch die Phänotypisierung eingeführt werden, wel-
che aufgrund ihrer politischen Brisanz die Recherche 
mit Verwandtschaftsbezug in den Hintergrund der Dis-
kussion verdrängen könnte. Ziel dieses Beitrags ist es 
deshalb, die beiden Formen der DNA-Analysen zu be-
schreiben und anschliessend mit Fokus auf die Recher-
che mit Verwandtschaftsbezug eine rechtliche und ethi-
sche Abwägung über eine mögliche gesetzliche Veran-
kerung vorzunehmen.
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hörden für sich allein genommen bislang keinen Nutzen. 
Dies ändert sich aber, sobald ein entsprechendes Labor 
die DNA-Analyse durchführt, das heisst anhand der 
DNA-Probe ein DNA-Profil erstellt, und dieses mit der be-
stehenden Datenbank, bspw. in der Schweiz mithilfe der 
Datenbank des Fedpol (CODIS), abgleicht.9 Idealerweise 
ergibt der Abgleich der DNA-Profile eine Übereinstim-
mung, ein sogenannter Hit, anhand dessen die mut-
massliche Täterschaft identifiziert werden kann.10 Tech-
nisch gesehen können solche DNA-Proben allerdings 
auch zur Ermittlung der mutmasslichen Täterschaft bei-
tragen, wenn kein direktes Vergleichsprofil in der Daten-
bank enthalten ist; dies anhand der Phänotypisierung 
sowie der Recherche mit Verwandtschaftsbezug.

II. DNA-Phänotypisierung
Bei der DNA-Phänotypisierung handelt es sich um das 
spezifische molekulargenetische Vorhersageverfahren, 
anhand dessen Aussagen über die Wahrscheinlichkei-
ten des äusseren Erscheinungsbilds (Augen-, Haar- und 
Hautfarbe) sowie der biogeografischen Herkunft und 
des Alters der spurengebenden Person gemacht werden 
können.11 Aus rechtlicher Sicht darf in der Schweiz aller-
dings anhand einer DNA-Probe bisher lediglich das Ge-
schlecht der spurengebenden Person bestimmt wer-
den.12 Die neuen Möglichkeiten der erweiterten DNA-
Analyse können insbesondere in Fällen, in denen abge-
sehen von der sichergestellten DNA-Probe keine ander-
weitigen Beweismittel zugänglich sind und in denen der 
Abgleich mit der Datenbank erfolglos blieb, von grosser 
Bedeutung sein.13 So könnten mithilfe der Phänotypisie-
rung der Kreis der verdächtigten Personen eingegrenzt 
und unbeteiligte Dritte ausgeschlossen werden.14 Mit 
der in Gang gesetzten Revision des DNA-Profil-Gesetzes 
und der StPO wird nun geplant, die Phänotypisierung 
bei Verbrechen, nicht aber bei Vergehen anzuwenden.15

Die Einführung dieser erweiterten Analyse beinhaltet 
aber auch Risiken, die berücksichtigt werden müssen. So 
erweist sich die Phänotypisierung nur als hilfreich zur 
Eingrenzung verdächtiger Personen, wenn das äussere 

9 ChriStoph FriCker / SteFan Maeder, in: Niggli/Heer/Wiprächti-
ger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 
2014, Art. 255 StPO N 3 (zit. BSK StPO-BearBeiterin).

10 BSK StPO-FriCker/Maeder, vor Art. 255 N 23.
11 EJPD (Fn. 7), S. 4, 13.
12 Art. 2 Abs. 2 DNA-Profil-Gesetz; EJPD (Fn. 7), S. 4.
13 anne-Marie pFlugBeil / karlheinz thiele / dirk laBudde, 

DNA-Phänotypisierung, in: Labudde/Spranger (Hrsg.), Forensik in 
der digitalen Welt, Mittweida 2017, S. 95; Tages-Anzeiger vom 19. Ap-
ril 2018 (Ermittler lösen mit DNA-Spuren alte Fälle   — bald auch in der 
Schweiz?).

14 EJPD (Fn. 7), S. 4.
15 EJPD (Fn. 7), S. 4.
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I. Einleitung
«Ich bin überzeugt, dass dank diesen verschiedenen Neue-
rungen die Strafverfolgungsbehörden bei der DNA-Analyse 
künftig effizienter und zielgerichteter arbeiten können.»1 
Mit diesem Satz beendete Bundesrätin Karin Keller-Sut-
ter ihre Ausführungen zur Eröffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens zur Änderung des DNA-Profil-Geset-
zes2 und der StPO3.4 Die geplante Gesetzesrevision be-
ruht auf der Motion 15.4150 Vitali, «Kein Täterschutz für 
Mörder und Vergewaltiger»5, sowie dem Postulat 16.3003 
der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates zur 
Prüfung der Aufbewahrungsfristen für DNA-Profile.6 Die 
geplanten Neuerungen sollen die Einführung der DNA-
Phänotypisierung, die gesetzliche Verankerung der Re-
cherche mit Verwandtschaftsbezug und die Vereinfa-
chung der Löschregelung von DNA-Profilen beinhalten.7 
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die geplanten Neue-
rungen, die gemäss Justizministerin Karin Keller-Sutter 
zur effizienteren und zielgerichteteren Arbeit der Straf-
verfolgungsbehörden führen sollen, also die Phänotypi-
sierung sowie Recherche mit Verwandtschaftsbezug, 
kurz zu erläutern. Dabei soll aufgrund der umstrittenen 
Einführung insbesondere die Recherche mit Verwandt-
schaftsbezug in den Fokus gerückt werden, da sie gesetz-
lich verankert werden soll und in der Diskussion um die 
Einführung der Phänotypisierung im Rahmen derselben 
Revision in den Hintergrund zu rücken droht.

Die DNA hat sich in den letzten 30 Jahren zu einem essen-
ziellen Hilfsmittel zur Identifizierung einer möglichen 
Täterschaft im Strafverfahren entwickelt.8 Wird eine 
DNA-Probe an einem Tatort sichergestellt oder von einer 
Person entnommen, bringt das den Strafverfolgungsbe-

1 Pressekonferenz des Bundesrats vom 28. August 2019 (Eröffnung 
des Vernehmlassungsverfahrens der Änderungen des DNA-Pro-
fil-Gesetzes und der StPO).

2 Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Pro-
filen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten 
oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz; SR 363).

3 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; 
SR 312.0).

4 Pressekonferenz des Bundesrats vom 28. August 2019 (Eröffnung 
des Vernehmlassungsverfahrens der Änderungen des DNA-Pro-
fil-Gesetzes und der StPO).

5 Motion 15.4150 von Albert Vitali (Kein Täterschutz für Mörder und 
Vergewaltiger).

6 Postulat 16.3003 der Rechtskommission des Nationalrats (Prüfung 
der Aufbewahrungsfristen für DNA-Profile).

7 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartment (EJPD), Änderung 
des DNA-Profil-Gesetzes (Umsetzung der Motion 15.4150 Vitali 
«Kein Täterschutz für Mörder und Vergewaltiger» und des Postulats 
16.3003 der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates «Prü-
fung der Aufbewahrungsfristen für DNA-Profile»), Erläuternder 
Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, August 
2019, S. 13 ff.

8 EJPD (Fn. 7), S. 4; Martin zieger / lutz roewer, Plädoyer für eine 
nationale Ethikkommission für die erweiterte Forensische 
DNA-Analyse, Rechtsmedizin 29/2019, S. 415.

1

2
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Erscheinungsbild auf eine Minderheit deutet. Sollte sich 
als Resultat bspw. herausstellen, dass die spurengeben-
de Person mit hoher Wahrscheinlichkeiten hellhäutig ist 
sowie braune Augen und braune Haare hat, ist diese In-
formation in einem Land wie der Schweiz nicht beson-
ders nützlich, um die verdächtigen Personen einzugren-
zen.16 Ein solches Ergebnis kann jedoch dazu führen, 
dass eine ganze Gruppe von Personen bspw. allein auf-
grund ihrer Augenfarbe verdächtigt wird und durch 
übermässige Ermittlungshandlungen allenfalls institu-
tionell diskriminiert werden könnte.17 Dies ist insbeson-
dere bei der Phänotypisierung in Bezug auf die biogeo-
grafische Herkunft problematisch, da ein solches Resul-
tat dazu führen könnte, dass ganze Bevölkerungsgrup-
pen unter Generalverdacht gerieten.18 Besonders heikel 
an dieser Diskriminierungsgefahr ist, dass die Zuverläs-
sigkeit der verschiedenen DNA-Analysen variieren kann 
und es sich dabei um Wahrscheinlichkeitsberechnun-
gen, also lediglich um Indizien, handelt.19 

Die Phänotypisierung stellt sodann auch einen Eingriff 
in die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV20) und in die 
Privatsphäre (Art. 13 BV, Art. 8 EMRK21 und Art. 17 UNO-
Pakt II22) sowie insbesondere in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2 BV) der spu-
rengebenden Person, aber auch einen Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte unbeteiligter Dritter, die auf-
grund ihres Phänotyps in ein Strafverfahren involviert 
werden, dar.23 Der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 
der spurengebenden Person ist ausserdem auch nicht 
mit der Persönlichkeitsrechtsverletzung vergleichbar, 
die durch Beobachtungen einer Zeugin bzw. eines Zeu-
gens oder durch die Aufnahme von Fotos entsteht. So 
widerspiegelt das Resultat der Phänotypisierung zwar 
eine Information zum äusseren Erscheinungsbild, doch 
greift der dabei angewendete Prozess auf die Erbanlage 
dieser Person zu.24

16 anna lipphardt / Veronika lipphardt, Risiken massiv unter-
schätzt, Bioskop 78/2017, S. 3.

17 NZZ am Sonntag vom 21. Dezember 2019 (Spurensuche in den Ge-
nen: Wie viel soll man aus der DNA herauslesen dürfen?); CarSten 
MoMSen, DNA-Phenotyping und Racial Biases, Freispruch 11/2017, 
S. 20 f.

18 lipphardt/lipphardt (Fn. 16), S. 4.
19 thoMaS uwer, Kommissar Wattestäbchen, Freispruch 11/2017, S. 2; 

Vgl. nilS elleBreCht / doMinik weBer, Risiken erweiterter 
DNA-Analysen, Kriminalistik 1/2020, S. 45.

20 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
18. April 1999 (BV; SR 101).

21 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten vom 4. November 1950 (SR 0.101).

22 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 
16. Dezember 1966 (SR 0.103.2).

23 lipphardt/lipphardt (Fn. 16), S. 5; zieger/roewer (Fn. 8), S. 416; 
grundrechte.ch, Vernehmlassungsantwort zum Bundesgesetz 
über die Verwendung von DNA-Profilen vom 27. November 2017.

24 EJPD (Fn. 7), S. 43.
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Die erwähnten Risiken haben bereits zahlreiche For-
schende insbesondere in Deutschland, wo die Einfüh-
rung der DNA-Phänotypisierung ebenfalls intensiv dis-
kutiert wird, erkannt und deshalb eine interdisziplinäre 
wissenschaftliche Initiative zur erweiterten DNA-Analy-
se lanciert. Diese hat die Schaffung einer umfassenden, 
informierten und fairen Debatte über die Einführung 
dieses Ermittlungsinstruments zum Ziel.25 Klar ist, dass 
der DNA-Phänotypisierung Grenzen gesetzt werden 
müssen. Anhand der geplanten Revision in der Schweiz 
soll insbesondere die Verhältnismässigkeit dadurch ge-
währleistet werden, dass die DNA-Phänotypisierung 
einzig auf Verbrechen anwendbar ist und durch die 
Staatsanwaltschaft angeordnet werden muss.26 Ob diese 
Grenzen ausreichen oder ob es weitere Schranken wie 
bspw. den Beizug einer Kommission bedarf, werden die 
öffentliche Meinungsbildung und der gesellschaftliche 
Tenor noch zeigen müssen.

III. DNA-Recherche mit Verwandt-
schaftsbezug

Neben der Phänotypisierung soll mit der geplanten Re-
vision des DNA-Profil-Gesetzes die Recherche mit Ver-
wandtschaftsbezug gesetzlich verankert werden. Dabei 
handelt es sich um einen speziellen Suchlauf in einer 
DNA-Datenbank, anhand dessen nach Personen gesucht 
wird, deren DNA-Profil Ähnlichkeiten zum Profil der 
spurengebenden Person aufweisen. Entsprechend wer-
den in der Strafuntersuchung Personen gesucht, die mit 
der mutmasslichen Täterschaft genetisch verwandt 
sind.27 Diese Ermittlungsmethode kommt insbesondere 
dann zum Zuge, wenn der Abgleich des DNA-Profils der 
spurengebenden Person mit der Datenbank keinen di-
rekten Treffer ergab.

1. Einführung durch das Bundesstrafgericht

In einem unaufgeklärten Mordfall aus dem Jahr 1988 in 
Genf konnte die DNA der mutmasslichen Täterschaft si-
chergestellt und anschliessend ein DNA-Profil des unbe-
kannten Mannes erstellt werden. Allerdings verlief ein 
Abgleich mit der Datenbank des Fedpol (CODIS) sowie 
ausländischen Datenbanken negativ. Die Staatsanwalt-
schaft Genf wollte deshalb Jahre später einen Schritt 
weiter gehen und beantragte im Rahmen der Rechtshilfe 
beim Fedpol, dass der DNA-Abgleich auf Verwandte der 
mutmasslichen Täterschaft ausgeweitet werde. Obwohl 
technisch möglich, wurde die Recherche mit Verwandt-

25 Wissenschaftliche Initiative zu Erweiterten DNA-Analysen, 
Deutschland.

26 EJPD (Fn. 7), S. 16.
27 EJPD (Fn. 7), S. 6.
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2. Praxis

Seit diesem Entscheid des Bundesstrafgerichts kam die 
Recherche mit Verwandtschaftsbezug in der Schweiz 
15 Mal35 zur Anwendung, jedoch stets ohne Erfolg.36 In 
anderen Ländern hingegen konnten mithilfe dieses neu-
en Ermittlungsinstruments bereits verschiedene soge-
nannte «Cold Cases» gelöst werden. Zu den wohl bekann-
testen Fällen, die mittels Recherche mit Verwandt-
schaftsbezug gelöst wurden, zählt der Fall des «Golden 
State Killers», in welchem der Täter zwischen 1976 und 
1986 in Kalifornien 12 Tötungen, 45 Vergewaltigungen 
und über 120 Einbrüche begangen hatte und Jahrzehnte 
später identifiziert werden konnte.37 Eine Besonderheit 
lag darin, dass das DNA-Profil der mutmasslichen Täter-
schaft nicht anhand der US-amerikanischen Federal 
DNA Database, sondern mithilfe der Konsumenten-DNA-
Datenbank GEDmatch38 erfolgte, also einer Datenbank, 
auf der Personen ihre DNA-Profile selbstständig und frei-
willig online stellen können, um allfällig verwandte Per-
sonen zu finden.39 

Die Recherche mit Verwandtschaftsbezug könnte ent-
sprechend auch in der Schweiz dazu dienen, den Kreis 
der verdächtigen Personen wesentlich einzuschränken 
und zusätzlich unbeteiligte Dritte zu entlasten.40 

3. Gesetzliche Verankerung 

Zum Schutz der Rechtssicherheit soll die Recherche mit 
Verwandtschaftsbezug im Rahmen der geplanten DNA-
Profil-Gesetzes-Revision nun auch in der StPO sowie 
dem Militärstrafprozess41 ausdrücklich gesetzlich ver-
ankert werden.42 Dabei soll der erweiterte Suchlauf al-
lein der Aufklärung von Verbrechen zur Verfügung ste-
hen und von der Staatsanwaltschaft angeordnet werden 
müssen.

Findet die DNA-Datenbank CODIS beim Abgleich mit 
dem Profil der spurengebenden Person keinen Treffer, 
wird nach Profilen gesucht, die eine so hohe Ähnlichkeit 

35 Stand am 15. April 2019.
36 SRF News vom 25. April 2019 (Verwandte sollen Straftäter überfüh-

ren); Interpellation 17.4230 von Lisa Mazzone (Verwandtenrecher-
che mittels DNA im Rahmen von Strafverfahren. Wird der Bundes-
rat darauf verzichten?).

37 The New York Times vom 26. April 2018 (What We Know About Jo-
seph DeAngelo, the Golden State Killer Suspect).

38 www.gedmatch.com.
39 NBC News vom 24. Oktober 2019 (Police were cracking cold cases 

with a DNA website. Then the fine print changed); Science vom 
7. November 2019 (A judge said police can search the DNA of 1 milli-
on Americans without their consent. What’s next?).

40 hanSjakoB (Fn. 30), S. 157.
41 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP; SR 322.1).
42 EJPD (Fn. 7), S. 6.
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schaftsbezug aufgrund der Absenz einer gesetzlichen 
Grundlage verweigert. Dabei wertete das Fedpol das 
Fehlen einer entsprechenden Bestimmung als qualifi-
ziertes Schweigen des Gesetzgebers. Anlass für diese 
Annahme war, dass das DNA-Profil-Gesetz den Abgleich 
von Profilen ausdrücklich nur für die direkte Identifizie-
rung von tatverdächtigen sowie unbekannten, vermiss-
ten oder verstorbenen Personen und dementsprechend 
nicht für die Ermittlung von mit der Täterschaft ver-
wandten Personen vorsieht.28 

Gegen diese Verweigerung legte die Staatsanwaltschaft 
Genf Beschwerde ein und wandte sich an das Bundes-
strafgericht. Dieses stützte sich in der Urteilsfindung auf 
die Botschaft zum DNA-Profil-Gesetz, in der unter ande-
rem vorgeschlagen wird, die DNA-Analyse breit einzu-
setzen, damit das Ziel einer hohen Aufklärungsquote 
verfolgt werden könne.29 So würde laut Bundesstrafge-
richt die Recherche mit Verwandtschaftsbezug der Straf-
verfolgung zu einer Verbesserung der Effizienz verhel-
fen, die in Art. 1 DNA-Profil-Gesetz erwähnt werde.30 Ent-
sprechend wurde die Recherche mit Verwandtschafts-
bezug vom Bundesstrafgericht mit der Begründung, dass 
der Gesetzgeber die DNA-Analyse im Strafverfahren 
nicht habe einschränken wollen, um möglichst viele Ver-
gehen und Verbrechen aufzuklären, als zulässig erach-
tet.31 Der Entscheid wurde auch dadurch gerechtfertigt, 
dass diese Art der DNA-Analyse einerseits auf nicht-ko-
dierenden DNA-Sequenzen32 beruhe, die nicht mit phy-
sischen Merkmalen zusammenhingen und andererseits 
die Massnahme auf enge Profile und damit auf eine be-
grenzte Anzahl von Personen eingeschränkt sei.33

Der Entscheid des Bundesstrafgerichts erging eher un-
erwartet und geriet aufgrund seiner kurzen Begrün-
dung, des Fehlens einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Grundlage sowie dem Ausbleiben einer fundierten Aus-
einandersetzung mit entgegenstehenden Rechten, ver-
einzelt in Kritik.34

28 Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 6 DNA-Profil-Gesetz; Urteil des Bundes-
strafgerichts BB.2015.17 vom 6. Oktober 2015 E. 2.1.

29 Botschaft zum Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profi-
len im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten 
und vermissten Personen vom 8. November 2000 (BBl 2001 29), 
S. 38 ff.; Urteil des Bundesstrafgerichts BB.2015.17 vom 6. Oktober 
2015 E. 2.2.

30 thoMaS hanSjakoB, Kritik am Urteil des Bundesstrafgerichts 
BB.2015.17 vom 6. Oktober 2015, forumpoenale 3/2016, S. 157.

31 Urteil des Bundesstrafgerichts BB.2015.17 vom 6. Oktober 2015 
E. 2.2; Beat SChnell / SiMone SteFFen, Schweizerisches Strafpro-
zessrecht in der Praxis, Bern 2019, S. 287.

32 Botschaft zum Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profi-
len (Fn. 29), S. 35.

33 Urteil des Bundesstrafgerichts BB.2015.17 vom 6. Oktober 2015 
E. 2.3.

34 hanSjakoB (Fn. 30), S. 156; Tages-Anzeiger vom 13. August 2017 (Kri-
minalpolitisch und grundrechtlich bedenklich).
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zes, aber auch Zeugnisverweigerungsrechte (Art. 168 
Abs. 1 lit. c und d StPO) sowie das Recht auf Nichtwissen 
(Art. 6 GUMG46) im Fokus. Von Bedeutung ist sodann, 
dass die verwandten Personen durch diese Ermittlungs-
methode einzig aufgrund ihrer Verwandtschaftsbezie-
hung zur mutmasslichen Täterschaft in ein Strafverfah-
ren involviert werden.47 Darüber hinaus gibt es   — wie 
auch bei der spurengebenden, tatverdächtigen Person — 
ethische Risiken, die beachtet werden müssen, wobei 
die Konsequenzen kurzfristig, aber auch langfristig sehr 
einschneidend sein könnten.48 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das 
auch genetische Untersuchungen zur Erstellung eines 
DNA-Profils umfasst,49 ist positivrechtlich in Art. 13 
Abs. 2 BV und Art. 4 DSG50 verankert. Verstanden wird 
darunter die grundsätzliche Befugnis, selber darüber zu 
entscheiden, innerhalb welcher Grenzen und zu wel-
chem Zeitpunkt persönliche Daten offenbart werden.51 
Durch das revidierte Datenschutzgesetz sollen geneti-
sche und biometrische Daten neu als besonders schüt-
zenswerte Personendaten qualifiziert werden. Dadurch, 
dass diese Informationen nun ebenfalls in den Katalog 
der besonders schützenswerten Personendaten aufge-
nommen werden, wird deren Bearbeitung transparen-
ter für die betroffenen Personen. Zudem wird die Ein-
willigung zur Datenverarbeitung ausdrücklich erfolgen 
müssen, wobei Bundesorgane diese bei Vorliegen eines 
Gesetzes im formellen Sinn ebenfalls bearbeiten dür-
fen.52 Heikel ist indessen, dass die in der DNA-Datenbank 
enthaltenen Profile Informationen über die betroffene 
Person, aber auch über ihre Verwandtschaft beinhalten, 
von denen die Person noch gar nicht weiss, inwiefern 
diese künftig verwendet werden.53 Entsprechend haben 
die in der DNA-Datenbank zu erfassenden Personen im 
Moment der Abgabe der genetischen Informationen 
noch keine Kenntnis darüber, wer davon in welchem 
Ausmass betroffen sein wird.54 

46 Bundesgesetz vom 8. Oktober 2004 über genetische Untersuchun-
gen beim Menschen (GUMG; SR 810.12).

47 Interpellation 17.4230 von Lisa Mazzone (Verwandtenrecherche 
mittels DNA im Rahmen von Strafverfahren. Wird der Bundesrat 
darauf verzichten?).

48 eriCa haiMeS, Social and Ethical Issues in the Use of Familial Sear-
ching in Forensic Investigations: Insight from Family and Kinship 
Studies, The Journal of Law, Medicine & Ethics 2/2006, S. 269.

49 BGE 128 II 259.
50 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; 

SR 235.1).
51 andrea BüChler, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhau-

ser, ZGB Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 28 ZGB S. 125 f.
52 Bruno BaeriSwyl, Mehr Transparenz im neuen DSG, digma 

1/2020, S. 7.
53 arnold F. ruSCh, DEFilme (18): The Golden State Killer: It’s Not 

Over, AJP 2019, S. 1384.
54 ruSCh (Fn. 53), S. 1385.

18

mit dem Profil der spurengebenden Person aufweisen, 
dass eine Verwandtschaft bestehen könnte. Hierbei ist 
zu erwähnen, dass es sich bei diesen Personen um tat-
verdächtige oder verurteilte Personen handelt.43 Nach 
einer erfolgreichen Recherche mit Verwandtschaftsbe-
zug soll eine zusätzliche Analyse stattfinden, um die an-
onyme Liste potenzieller verwandter Personen weiter 
einzugrenzen. Dabei sollen insbesondere Profile elimi-
niert werden, die rein zufällig Ähnlichkeiten mit dem 
Spurenprofil aufweisen. Offenbleiben soll indes, ob erst 
eine Massenuntersuchung oder ein erweiterter Suchlauf 
durchgeführt wird.44 Bei einem Treffer können die Straf-
verfolgungsbehörden öffentliche Register zur Ermitt-
lung der mutmasslichen Täterschaft beiziehen. Wenn 
nötig werden aber auch verwandte oder weitere Perso-
nen zum Familienstammbaum befragt, um die tatver-
dächtige Person innerhalb der Familie ausfindig zu ma-
chen. Mit der Revision des DNA-Profil-Gesetzes soll die 
Recherche mit Verwandtschaftsbezug im Gesetz neu 
ausdrücklich verankert werden.45 

Aufgrund der Tatsache, dass die Einführung dieser neu-
en Ermittlungsmethode in der Schweiz umstritten war 
und dabei keine fundierte Auseinandersetzung mit ent-
gegenstehenden Rechten von involvierten Personen 
stattfand, soll mit den folgenden Ausführungen zu den 
rechtlichen und ethischen Risiken zum öffentlichen Dis-
kurs beigetragen werden.

4. Mögliche Risiken 

Da die DNA sehr viel über die betroffene Person, aber 
auch über ihre Verwandtschaft, preisgibt, stehen dem 
Nutzen der Recherche mit Verwandtschaftsbezug 
grundrechtliche, soziale und ethische Risiken in Hin-
blick auf die involvierten Personen entgegen. Dabei 
muss zwischen den Rechten der spurengebenden, tat-
verdächtigen Person und denjenigen der verwandten, in 
der DNA-Datenbank bereits erfassten Personen unter-
schieden werden.

a) Risiken für die verwandten, in der DNA-Datenbank 
erfassten Personen

In Hinblick auf die Recherche mit Verwandtschaftsbe-
zug wird befürchtet, dass ein Eingriff in die Rechte der 
verwandten Personen erfolgen könnte. Vor allem stehen 
das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV so-
wie Art. 8 Ziff. 1 EMRK), das Recht auf Privatsphäre, da-
bei insbesondere das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung (Art. 13 Abs. 2 BV), Rechte des Datenschut-

43 EJPD (Fn. 7), S. 44.
44 EJPD (Fn. 7), S. 28, 40.
45 EJPD (Fn. 7), S. 4; Sandra hadorn, Gesetzgebung, forumpoenale 

6/2019, S. 483. 
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beweis immer mehr an den Sachbeweis annähere, in-
dem die Täterschaft ohne die verwandte Person nicht 
ermittelt werden könnte und Letztere deshalb mit all-
fälligen Unannehmlichkeiten rechnen müsse.60 Dies 
könne zu einer Aushöhlung des Zeugnisverweigerungs-
rechts führen.61 In Deutschland dagegen entschied der 
Bundesgerichtshof, dass eine zeugnisverweigerungsbe-
rechtigte Person durch die angeordnete Beschlagnah-
mung von DNA-fähigem Material im Rahmen eines Ver-
fahrens gegen eine verwandte Person nicht aktiv zur 
Überführung Letzterer beitrage und entsprechend das 
Zeugnisverweigerungsrecht nicht verletzt sei.62 Diese 
Ansicht wird   — entgegen der Meinung des Schweizeri-
schen Anwaltsverbands, dass es sich dabei um ein 
Scheinargument handle63   — indes auch von der Autorin 
vertreten. Dies ins besondere vor dem Hintergrund, 
dass der Konflikt, den das Zeugnisverweigerungsrecht 
zu vermeiden versucht, also die Entscheidung zur akti-
ven Überführung einer verwandten Person gegenüber 
der strafbaren falschen Zeugenaussage, in einem sol-
chen Fall nicht vorliegt. Darüber hinaus stehen selbst 
die Aussageverweigerungs- und Mitwirkungsverweige-
rungsrechte der beschuldigten Person einer Analyse 
ihrer eigenen DNA nicht im Weg,64 wodurch fraglich ist, 
weshalb dies beim Zeugnisverweigerungsrecht der in 
der DNA-Datenbank erfassten verwandten Personen 
anders sein sollte. So muss auch ergänzt werden, dass 
Personen, die nach erfolgreicher Recherche mit Ver-
wandtschaftsbezug zur Ermittlung der konkreten ver-
wandten, tatverdächtigen Person befragt werden, die 
Zeugnisverweigerungsrechte nach Art. 168 StPO nach 
wie vor zur Verfügung stehen.65

Insbesondere aus ethischer Sicht muss berücksichtigt 
werden, dass der verwandten Person in der Recherche 
mit Verwandtschaftsbezug eine zentrale Rolle zu-
kommt, da sie als Einstiegspunkt in das familiäre Netz-
werk dient, wodurch ihr   — auch wenn zu Unrecht   — für 
die Aufdeckung der spurengebenden Person, aus eige-
ner sowie aus familiärer Sicht die «Schuld» für die Aus-
lieferung an die Strafverfolgungsbehörden zukommen 
könnte. Umso einschneidender könnte sich dies für die 
verwandte Person auswirken, wenn durch den erfolg-
reichen erweiterten Suchlauf gegenüber der beschuldig-
ten Person und womöglich auch der Familie aufgedeckt 
wird, dass die verwandte Person zu einem früheren Zeit-

60 Schweizerischer Anwaltsverband, Vernehmlassungsantwort zur 
Änderung des DNA-Profil-Gesetzes vom 29. November 2019, S. 6.

61 Schweizerischer Anwaltsverband (Fn. 60), S. 6.
62 Beschluss des deutschen Bundesgerichtshofs BGH 1 BGs 324/18 2 BJs 

631/18-7 vom 1. August 2018.
63 Schweizerischer Anwaltsverband (Fn. 60), S. 6.
64 BSK StPO-engeler, Art. 113 N 8. 
65 EJPD (Fn. 7), S. 28.
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Natürlich muss berücksichtigt werden, dass es sich bei 
der Erstellung eines DNA-Profils grundsätzlich nicht um 
eine freiwillige Handlung, sondern um eine angeordne-
te Zwangsmassnahme handelt, welche auch nicht die 
Zustimmung der betroffenen Person erfordert. Bei der 
Erstellung neuer Profile sollte dennoch eruiert werden, 
ob die Personen vollumfänglich über mögliche Konse-
quenzen auch gegenüber ihren Familienangehörigen 
informiert werden müssten, damit sie sich allenfalls 
doch zur Erhebung eines Rechtsmittels gegen die An-
ordnung entscheiden könnten. Dabei stellt sich auch die 
Frage, ob die zum jetzigen Zeitpunkt in der Datenbank 
erfassten Personen rückwirkend über eventuelle Konse-
quenzen gegenüber Familienangehörigen informiert 
werden sollten und ob ihnen allenfalls nachträglich ein 
Rechtsmittel zur Verfügung gestellt werden könnte. 

Es erstaunt nicht, dass die Einführung der DNA-Recher-
che mit Verwandtschaftsbezug durch das Bundesstraf-
gericht insbesondere bei dem Eidgenössischen Daten-
schutzbeauftragten, Adrian Lobsiger, der den Entscheid 
als «kriminalpolitisch und grundrechtlich bedenklich»55 
qualifizierte, auf Kritik stiess.56 So äusserte Adrian Lob-
siger insbesondere Bedenken in Hinblick auf die Zeug-
nisverweigerungsrechte, die den mit der mutmasslichen 
Täterschaft verwandten Personen im Strafverfahren 
zukommen.57 Denn gemäss Art. 168 Abs. 1 lit. c und d 
StPO haben unter anderem die in gerader Linie Ver-
wandten sowie die Geschwister der beschuldigten Per-
son im Rahmen des Strafverfahrens das Recht, das Zeug-
nis aufgrund der persönlichen Beziehung zu verwei-
gern. Ziel dieses Rechts ist es, der Zeugin bzw. dem Zeu-
gen die Abwägung zu ersparen, sich einerseits wegen 
falscher Zeugenaussage (Art. 307 StGB58) strafbar zu 
machen oder andererseits durch ihre bzw. seine Aussa-
gen aktiv daran mitzuwirken, eine ihr bzw. ihm nahe-
stehende Person zu überführen.59 

Auf die DNA-Analyse bezogen stellt sich die Frage, ob 
das Zeugnisverweigerungsrecht auch das Untersu-
chungsverweigerungsrecht beinhaltet, was insbeson-
dere vom Schweizerischen Anwaltsverband indirekt 
bejaht wird. Begründet wird diese Ansicht dadurch, 
dass sich durch den technischen Fortschritt der Personal-

55 Tages-Anzeiger vom 13. August 2017 (Kriminalpolitisch und grund-
rechtlich bedenklich).

56 Tages-Anzeiger vom 13. August 2017 (Kriminalpolitisch und grund-
rechtlich bedenklich); SRF News vom 25. April 2019 (Verwandte 
sollen Straftäter überführen); Interpellation 17.4230 von Lisa Maz-
zone (Verwandtenrecherche mittels DNA im Rahmen von Strafver-
fahren. Wird der Bundesrat darauf verzichten?).

57 Tages-Anzeiger vom 13. August 2017 (Kriminalpolitisch und grund-
rechtlich bedenklich).

58 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; 
SR 311.0).

59 BSK StPO-VeSt/horBer, Art. 168 N 1.
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grosser Unsicherheit und Vertrauensbrüchen führen 
sowie sich hochgradig destabilisierend auswirken.69 
Letztlich muss dabei auch berücksichtigt werden, dass 
die Enthüllung bisher unbekannter genetischer Infor-
mationen zusätzlich dazu führen kann, dass vorher un-
bekannte medizinische Informationen, wie bspw. das 
Risiko einer bestimmten vererblichen Erkrankung, auf-
gedeckt werden, was eine Verletzung des Rechts auf 
Nichtwissen i.S.v. Art. 6 GUMG zur Folge hätte.70

5. Rechtliche und ethische Abwägung

Wie im vorherigen Kapitel dargelegt, kann die Recher-
che mit Verwandtschaftsbezug direkte Probleme in Hin-
blick auf die Rechte der involvierten Personen generie-
ren, aber auch einschneidende indirekte Konsequenzen 
für die Familie der spurengebenden Person nach sich 
ziehen.

In Bezug auf die Abwägung der ethischen Problemstel-
lungen muss an dieser Stelle berücksichtigt werden, 
dass die Recherche mit Verwandtschaftsbezug in den 
letzten fünf Jahren lediglich in 15 Fällen zur Anwendung 
kam, wobei in allen Fällen keine genetische Verbindung 
mit den in der DNA-Datenbank erfassten Personen ge-
funden wurde. Entsprechend   — und unter Berücksichti-
gung, dass Ende 2019 193’494 Personenprofile in der 
DNA-Datenbank CODIS, also nur ca. 2 % der Schweizer 
Bevölkerung, erfasst waren71   — ist die Chance, dass da-
durch eine mit der mutmasslichen Täterschaft verwand-
te Person ermittelt werden kann, an sich bereits klein. 
Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, dass die mut-
massliche Täterschaft durch die Recherche mit Ver-
wandtschaftsbezug ermittelt wird, wobei es zu einer Of-
fenbarung neuer genetischer Informationen kommt, 
äusserst gering. Hinzu kommt, dass es im Rahmen einer 
Strafuntersuchung auch ausserhalb der Recherche mit 
Verwandtschaftsbezug zu unabsichtlichen Aufdeckun-
gen von Familienverhältnissen kommen kann. Dies 
bspw. bei der Untersuchung von Delikten wie Inzest oder 
in Fällen, in denen DNA-Proben von unbekannten Lei-
chen mit der DNA von verwandten Personen identifiziert 
werden. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass 
auch ausserhalb der Strafuntersuchung, anhand von so-
genannten Abstammungstests, die von einem breiten 
Publikum genutzt werden, genetische Verbindungen 
enthüllt werden könnten. Entsprechend ist das Risiko 
eines solchen Kollateralschadens, der auch in anderen 
Bereichen auftreten könnte, relativ klein, sodass dieses 
Argument für sich allein genommen die Einführung und 
gesetzliche Verankerung der Recherche mit Verwandt-

69 haiMeS (Fn. 48), S. 269; Suter (Fn. 66), S. 270, 343.
70 haiMeS (Fn. 48), S. 270; Vgl. elleBreCht/weBer (Fn. 19), S. 45.
71 Bundesamt für Polizei fedpol, Die DNA-Datenbank CODIS.
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punkt in ein Strafverfahren involviert war.66 Somit stellt 
sich die Frage, ob sich der Zweck des Zeugnisverweige-
rungsrechts von nahen Familienangehörigen mit der 
Einführung der Recherche mit Verwandtschaftsbezug 
auch auf die Zwangslage der Schuldzuweisung ausdeh-
nen liesse.

b) Risiken für die spurengebende, tatverdächtige  
Person

Neben dem Eingriff in die Rechte der in der DNA-Daten-
bank erfassten verwandten Personen führt die Recher-
che mit Verwandtschaftsbezug aber auch zu einem Ein-
griff in die Grundrechte der spurengebenden, tatver-
dächtigen Person. Dabei kann weitestgehend auf die 
Auswirkungen der DNA-Phänotypisierung (Kapitel II) 
verwiesen werden. Denn auch durch die Recherche mit 
Verwandtschaftsbezug könnte sowohl das Recht auf 
persönliche Freiheit gemäss Art. 10 Abs. 2 BV sowie Art. 8 
Ziff. 1 EMRK als auch das Recht auf Schutz der Privat-
sphäre nach Art. 13 BV, dabei insbesondere das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung nach Art. 13 Abs. 2 
BV eingeschränkt werden.67 

Neben den rechtlichen Aspekten stellen sich auch aus 
ethischer Sicht verschiedene Probleme, die im Rahmen 
einer öffentlichen Debatte besprochen werden müssen. 
Dabei spielen insbesondere die möglichen indirekten 
Konsequenzen einer positiv ausfallenden Recherche mit 
Verwandtschaftsbezug eine zentrale Rolle. So besteht 
das Risiko, dass im Rahmen eines allfälligen Aktenein-
sichtsgesuchs der spurengebenden Person offenbart 
werden könnte, dass sie anhand eines bereits in der 
DNA-Datenbank erfassten Familienmitglieds ermittelt 
werden konnte. Ebenfalls im Rahmen eines Aktenein-
sichtsgesuchs könnten der beschuldigten Person bislang 
unbekannte genetische Verbindungen oder gar die Ab-
senz von genetischen Verbindungen, von denen die be-
schuldigte Person bisher ausging, offenbart werden.68 
Bei der Offenbarung genetischer Informationen könnte 
sich aber auch herausstellen, dass die gelebte Verwandt-
schaftsbeziehung der beiden Personen nicht den tat-
sächlichen, genetischen Verhältnissen entspricht. Dies 
bspw., wenn sich herausstellt, dass es sich bei der ver-
wandten Person, nicht wie von der beschuldigten Per-
son geglaubt, um die Schwester, sondern um die Mutter 
handelt. Dabei könnte die Aufdeckung neuer geneti-
scher Verbindungen auch Rückschlüsse auf frühere 
Handlungen wie Ehebruch, Adoption, Samenspende 
oder Inzest zulassen. Die Aufdeckung solcher Familien-
geheimnisse könnte bei den betroffenen Personen zu 

66 haiMeS (Fn. 48), S. 269; Sonia Suter, All in the family: Privacy and 
DNA Familial Searching, Harvard Journal of Law & Technology 
23/2010, S. 343.

67 EJPD (Fn. 7), S. 43.
68 haiMeS (Fn. 48), S. 264.
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Wahrung des Rechts auf Nichtwissen eine Möglichkeit 
zukommt, anzugeben, ob sie über Funde von geneti-
schen Verbindungen informiert werden will oder nicht. 

Auch die Art und Weise, wie und inwiefern sowohl die 
spurengebende als auch allenfalls die in der Datenbank 
erfasste Person mit den Ergebnissen konfrontiert wer-
den, sollte in einem geeigneten Verfahren unter Einbe-
zug einer interdisziplinären Fachgruppe festgelegt wer-
den. Dabei ist allerdings wichtig, dass das Recht auf Ak-
teneinsicht stets gewahrt wird. Bei der Ausarbeitung 
einer solchen Strategie muss zudem das   — auch wenn 
eher unwahrscheinliche   — Risiko, dass durch eine er-
folgreiche Recherche mit Verwandtschaftsbezug wo-
möglich auch neue genetische Informationen über Fa-
milienbeziehungen offengelegt werden, mitberücksich-
tigt werden. Es bedarf bei diesem Lösungsansatz aber 
auch eines Bewusstseins, dass diese ethischen Probleme 
selbst mit einer optimalen Kommunikation nicht verhin-
dert, sondern lediglich abgeschwächt werden können.

Ebenfalls berücksichtigt werden sollte, dass die Recher-
che mit Verwandtschaftsbezug die Ansichten der Straf-
verfolgungsbehörden über die angebliche Prävalenz 
von Kriminalität in bestimmten Familien verstärken 
könnte. Dadurch könnten Vorurteile gegenüber gewis-
sen Familien, deren Profile häufig in der DNA-Datenbank 
enthalten sind, entstehen, ohne dass dabei der rechtli-
che Prozess, der für die Aufnahme in der Datenbank 
sorgte, berücksichtigt würde.72 Um der Bildung solcher 
Vorurteile entgegenzuwirken, wären diesbezügliche 
Sensibilisierungsmassnahmen gegenüber den Strafver-
folgungsbehörden zu begrüssen. 

Nicht vergessen werden darf bei der Gesamtabwägung 
allerdings der Nutzen, der durch die Recherche mit Ver-
wandtschaftsbezug erbracht werden kann. So kann, wie 
sich am Beispiel des «Golden State Killers» zeigt, der er-
weiterte Suchlauf in sogenannten «Cold Cases» als unver-
zichtbares Ermittlungsinstrument dienen. In diesem 
Kontext müssen auch die von schweren Delikten betrof-
fenen Personen, denen aufgrund eines ungelösten Falls 
wesentliche Nachteile, sei dies psychischer oder haf-
tungsrechtlicher Natur, entstehen, mit in die Würdigung 
einfliessen. Aus diesem Grund ist essenziell, dass den 
Ermittlungsbehörden diese Form der DNA-Analyse wei-
terhin   — wenn auch mit Einschränkungen   — zur Verfü-
gung steht. So ist es richtig, dass die Recherche mit Ver-
wandtschaftsbezug, wie geplant, auf die Aufklärung von 
Verbrechen beschränkt wird, wobei auch der Verwandt-
schaftsgrad der zu suchenden Personen eingegrenzt 
werden muss. Im gleichen Zuge sollte sie lediglich als 
letztes Ermittlungsinstrument, nach Ausschöpfung al-

72 haiMeS (Fn. 48), S. 271.
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schaftsbezug nicht zu trüben vermag. Hinzu kommt, 
dass die Recherche mit Verwandtschaftsbezug lediglich 
bei Verbrechen zur Anwendung kommen soll, wodurch 
bereits eine gewisse Einschränkung stattfindet.

Die Konsequenzen, die der verwandten Person auf-
grund ihrer zentralen Rolle zur Ermittlung der mut-
masslichen Täterschaft zukommt, müssen hoch gewich-
tet werden. Dies insbesondere da die verwandten Perso-
nen klarerweise nicht mit dem infrage stehenden Delikt 
in Verbindung stehen und lediglich aufgrund ihrer Ge-
netik als unbeteiligte Dritte in das Strafverfahren invol-
viert werden. So ist es aus Sicht dieser Personen unzu-
mutbar, dass ihr DNA-Profil für eine Massnahme benutzt 
wird, über die sie im Zeitpunkt der Profilerstellung keine 
Kenntnisse hatten, und dass sie dadurch allenfalls aus 
eigener oder familiärer Sicht zur Verräterin resp. zum 
Verräter werden. Dies ist insbesondere dann heikel, 
wenn bedacht wird, dass mit der Revision des Daten-
schutzgesetzes genetische Daten neu als besonders 
schützenswert gelten, wobei es sich bei der Verwendung 
dieser Daten in Hinblick auf das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung auch nicht mehr zwingend um ei-
nen leichten Eingriff handelt. 

Genau hier müssten deshalb die strafprozessualen 
Schutzmechanismen sowie Grundrechte dieser Perso-
nen ihre Wirkung entfalten. Fraglich ist, ob dies mittels 
Erweiterung des Zwecks der Zeugnisverweigerungsrech-
te von nahen Familienangehörigen oder aber mittels bes-
serer Kommunikation bei der Erstellung und Auswer-
tung von DNA-Profilen geschehen soll. So würde die erste 
Variante darin resultieren, dass die Einführung der Re-
cherche mit Verwandtschaftsbezug praktisch unmög-
lich wird, da diese Form der DNA-Analyse genau darauf 
abzielt, dass anhand der Verwandtschaftsbeziehung zur 
Identifizierung der mutmasslichen Täterschaft beigetra-
gen wird. Mit einer verbesserten Kommunikation gegen-
über der in der DNA-Datenbank erfassten Personen wä-
ren sich diese allerdings darüber im Klaren, dass ihr 
DNA-Profil zur Überführung von Familienangehörigen 
führen könnte. Das könnte allenfalls auch dazu führen, 
dass diese Personen ihre nahen Familienangehörigen 
selber über das Strafverfahren sowie über ihnen bekann-
te Abweichungen von sozialen und genetischen Verbin-
dungen informieren. Fraglich ist, ob dies mit den Rech-
ten des Strafprozesses sowie den Grundrechten verein-
bar ist, doch könnte dadurch den Auswirkungen einer 
Offenbarung durch die Strafverfolgungsbehörden ent-
gegengewirkt werden. Allenfalls müsste dabei auch in 
Erwägung gezogen werden, den in der Datenbank erfass-
ten Personen ein Rechtsmittel zur Verfügung zu stellen, 
wenn durch die Profilerstellung die Gefahr von schwer-
wiegenden, familiären Folgen besteht. In diesem Kontext 
wäre ausserdem denkbar, dass der erfassten Person zur 

27

28



381Sina Staudinger, Wenn die Verwandtschaft zum Verhängnis wird — Neuerungen im DNA-Profil-Gesetz, sui generis 2020

grund einer genetischen Verbindung. Deshalb ist bei bei-
den DNA-Analysen wichtig, dass ihnen zur Wahrung der 
Verhältnismässigkeit Grenzen gesetzt werden. Diese soll-
ten sich bei der Recherche mit Verwandtschaftsbezug 
durch die Beschränkung auf Verbrechen, aber auch 
durch die Eingrenzung auf einen engen Verwandt-
schaftsgrad, manifestieren. Problematisch ist dennoch, 
dass das DNA-Profil einer am Delikt unbeteiligten Person 
aufgrund ihrer Genetik für eine Massnahme benutzt 
wird, mit der sie im Zeitpunkt der Profilerstellung nicht 
rechnen konnte und dass sie dadurch allenfalls aus eige-
ner oder familiärer Sicht zur Verräterin resp. zum Ver-
räter wird. Aufgrund dieser Risiken ist es aus rechtsstaat-
licher Sicht unerlässlich, diese Person umfassend über 
die Konsequenzen, die auch ihr nahestehende Personen 
betreffen könnten, zu informieren. Darüber hinaus sollte 
im Rahmen einer interdisziplinären Fachgruppe eine 
Strategie festgelegt werden, wie und inwieweit sowohl 
die spurengebende als auch die in der DNA-Datenbank 
erfasste Person mit den Ergebnissen konfrontiert wer-
den. Dabei ist wichtig, dass eine solche Strategie auch 
die   — zwar eher unwahrscheinliche   — Möglichkeit be-
rücksichtigt, dass durch den erweiterten Suchlauf allen-
falls neue genetische Informationen über Familienbezie-
hungen offengelegt werden könnten. 

Noch viel wichtiger ist allerdings, dass sich unsere Ge-
sellschaft eine Meinung zur Recherche mit Verwandt-
schaftsbezug bildet und diese nicht im Schatten der 
DNA-Phänotypisierung steht. Die öffentliche Diskussion 
zu diesem Thema sollte nun umso mehr stattfinden, da 
die Gelegenheit dazu zum Zeitpunkt der Einführung 
durch das Bundesstrafgericht verpasst wurde. So ist es 
wichtig, dass die Gesellschaft abwägt, ob der Ermitt-
lungsnutzen die genannten rechtlichen und ethischen 
Risiken übersteigt und inwiefern diese Analyse einge-
schränkt werden muss. Mit diesem Beitrag erhofft sich 
die Autorin, zur öffentlichen Meinungsbildung beitra-
gen zu können.  
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ler klassischen Untersuchungsmassnahmen, zur An-
wendung kommen. Zudem muss dafür gesorgt werden, 
dass im Gegensatz zu den USA verhindert wird, dass die 
Strafverfolgungsbehörden auf private DNA-Datenban-
ken, deren Zweck nicht mit der strafrechtlichen Ermitt-
lung vereinbar ist, zugreifen. 

Der Befürchtung, dass aufgrund dieser neuen Fahn-
dungsmethode vermehrt oder gar übermässig DNA-Pro-
file erstellt werden könnten, hat das Bundesgericht mit 
jüngster Rechtsprechung bereits entgegengewirkt. So 
sind routinemässige erkennungsdienstliche Erfassun-
gen und Erstellungen von DNA-Profilen unzulässig, aus-
ser dies sei für die Aufklärung der Anlasstat zwingend 
nötig oder aufgrund der Erhärtung eines hinreichenden 
Verdachts, dass die Person künftig ein Verbrechen oder 
Vergehen von einer gewissen Schwere begehen könnte, 
angebracht.73 

IV. Fazit 
Ob die Strafverfolgungsbehörden   — wie von Bundesrätin 
Karin Keller-Sutter ausgeführt   — durch die genannten 
Neuerungen künftig effizienter und zielgerichteter ar-
beiten können, wird sich in der Praxis noch zeigen müs-
sen. Dass den Ermittlungsbehörden dadurch allerdings 
ein weiteres, allenfalls unverzichtbares, Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt wird, liegt klar auf der Hand. Mit die-
sen neuen Verfahren treten aber auch neue Risiken zu-
lasten der beschuldigten Person und auch zulasten von 
an dem Delikt unbeteiligten Dritten auf, sei dies bei der 
Phänotypisierung aufgrund von äusseren Ähnlichkeiten 
oder bei der Recherche mit Verwandtschaftsbezug auf-

73 BGE 141 IV 87; Urteil des Bundesgerichts 1B_274/2017 vom 6. März 
2018; Urteil des Bundesgerichts 1B_381/2015 vom 23. Februar 2016; 
BGE 128 II 259; Vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_17/2019 vom 24. April 
2019; deniSe wüSt / FriedriCh Frank, Verteidigung als Garantin 
der Würde der beschuldigten Person, Anwaltsrevue 6/2019, S. 286.
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https://perma.cc/RX44-SLMN
https://perma.cc/EPZ9-JNWX
https://perma.cc/PPL6-GMVF
https://perma.cc/Z9BK-WFFH
https://perma.cc/S7K5-JFSJ
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